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Curriculum – hinsehen & schützen

Curriculum für die Schulungen zur Prävention
gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen1  
im Bistum Essen

Den Schulungen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt (Präven-
tionsschulungen) im Bistum Essen liegt ein verbindliches Schulungs-
konzept zugrunde. Die einzelnen Schulungsmaßnahmen setzen sich 
aus unterschiedlich intensiven, thematisch-inhaltlichen Modulen zu-
sammen, die eine zielgruppengerechte Qualifi zierung ermöglichen. 

1. Ziele der Präventionsschulungen

Ziel aller Schulungsmaßnahmen im Rahmen der Präventionsarbeit 
des Bistums Essen ist es, das Wissen und die Handlungskompetenz 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie ehrenamtlich Tätigen im 
Umgang mit sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt zu ver-
tiefen und eine Kultur der Achtsamkeit zu etablieren. Um die anver-
trauten Menschen besser zu schützen, werden Präventionsmaßnah-
men und Verfahrensregeln im Umgang mit sexualisierter Gewalt, 
insbesondere institutionelle Schutzkonzepte in allen Einrichtungen 
und Pfarreien des Bistums Essen erarbeitet und umgesetzt. Die da-
für notwendige, auf Prävention ausgerichtete Haltung der beteilig-
ten Personen soll auf allen Ebenen bis hin zur Leitung entwickelt und 
gestärkt werden. Zugleich wird die Basis für eine präventive und 
fallbezogene Zusammenarbeit mit den regionalen Fachberatungs-
stellen verbreitert und die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen 
sicher gestellt. Es geht darum, achtsam, verantwortlich und konse-
quent hinzusehen und zu handeln. Bei allem deutlichen Eintreten  
gegen sexualisierte Gewalt fördern Einrichtungen der Kirche eine 
positive Einstellung zur Sexualität, die verantwortlich zu gestalten 
ist und die Freiheit und Menschenwürde beachtet.

1  Dieses Curriculum ist auch anzuwenden auf diejenigen, die mit der Zielgruppe 
„junge Erwachsene“ (s. § 7 SGB VIII) in Kontakt stehen.
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Aus dieser Gesamtsicht ergeben sich für die Präventionsschulungen 
folgende Teilziele: 

• Die Teilnehmer/innen verfügen über rechtliches und fachliches 
(Basis-)Wissen zum Thema Kindeswohlgefährdung, speziell zu 
sexualisierter Gewalt.

• Die Teilnehmer/innen sind sensibilisiert für Gefährdungsmomen-
te, Hinweise und begünstigende Situationen für sexualisierte Ge-
walt. Sie wissen um die Bedeutung von Macht bei der Ausübung 
von sexualisierter Gewalt, verhalten sich refl ektiert, fachlich ad-
äquat, respektvoll und wertschätzend gegenüber Kindern und 
Jugendlichen.

• Die Teilnehmer/innen kennen (institutionelle) Präventionsmaß-
nahmen, sind handlungsfähig bei Übergriffen, Verdachtsfällen 
und Grenzverletzungen. Sie wissen um Unterstützungs- und Be-
ratungsmöglichkeiten.

2. Inhalte der Schulungen
 
Abgestimmt auf die differenzierten Schulungsbedarfe der Zielgrup-
pen nach den § 2 Abs. 7 der Präventionsordnung sind insbesondere 
folgende Themenbereiche in unterschiedlicher Intensität zu behan-
deln:

• Angemessenes Nähe- und Distanzverhältnis,
• Strategien von Täterinnen und Tätern,
• Psychodynamiken der Opfer,
• Dynamiken in Institutionen sowie begünstigende institutionelle 

Strukturen,
• Straftatbestände und weitere einschlägige rechtliche Bestim-

mungen,
• Eigene soziale und emotionale Kompetenz,
• Kommunikations- und Konfl iktfähigkeit,
• Verfahrenswege bei Anzeichen von sexualisierter Gewalt,
• Informationen zu notwendigen und angemessenen Hilfe für von 

sexualisierter Gewalt Betroffene, ihre Angehörigen und die be-
troffenen Institutionen,

• Sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen untereinan-
der.
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Durch die Schulungsmaßnahmen soll eine innere Haltung aufgebaut 
werden, die zu einem kompetenten Handeln befähigt.

3. Umfang der Schulungen2  

Intensiv-Schulungen haben einen Umfang von zwölf Zeitstunden.
Mitarbeitende in leitender Verantwortung tragen Personal- und 
Strukturverantwortung. Daher muss diese Personengruppe bezo-
gen auf ihrer Verantwortungsbereiche speziell geschult werden und 
Hilfestellungen vermittelt bekommen, wie ein geeignetes Präven-
tions- und Schutzkonzept für die Einrichtung erstellt und umgesetzt 
werden kann. Diese Bestimmung ist unabhängig von Dauer und In-
tensität des Kontaktes mit Minderjährigen und schutz- und hilfebe-
dürftigen Erwachsenen.
Mitarbeitende mit einem intensiven, pädagogischen, therapeuti-
schen, betreuenden, beaufsichtigenden, pfl egenden oder seelsorg-
lichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen müssen im Rahmen 
einer Intensiv-Schulung gründlich geschult werden. 

Basis-Plus Schulungen haben einen Umfang von sechs Zeitstun-
den. Nebenberufl ich und ehrenamtlich Tätige mit einem regelmäßi-
gen pädagogischen, therapeutischen, betreuenden, beaufsichtigen-
den oder pfl egenden Kontakt mit Kindern und Jugendlichen müssen 
im Rahmen einer Basis-Plus Schulung geschult werden. Ebenso sind 
Personen, die einen kurzzeitigen Kontakt mit Übernachtung mit Kin-
dern und/oder Jugendlichen haben zu schulen. 

Basis-Schulungen haben in der Regel einen zeitlichen Umfang von 
drei Zeitstunden. Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige, die spora-
dischen Kontakt mit Kindern und/oder Jugendlichen haben, werden 
gründlich über das institutionelle Schutzkonzept des Rechtsträgers 
informiert. 
Ehrenamtlich Tätige, die kurzfristig und sporadisch im Kinder- und 
Jugendbereich Einsatz fi nden, müssen zumindest über das Instituti-
onelle Schutzkonzept des Rechtsträgers ausreichend informiert wer-
den. 

2  Siehe dazu die angefügte schematische Darstellung der Schulungszielgruppen.
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4. Ausbildung von Schulungsreferenten/innen 

Zur Durchführung der entsprechenden Qualifi zierungs- und Schu-
lungsmaßnahmen sind spezielle ausgebildete Schulungsreferentin-
nen und -referenten berechtigt. Deren Ausbildung erfolgt auf Diöze-
sanebene und umfasst 24 Stunden. Während ihrer anschließenden 
Tätigkeit als Schulungsreferenten/-innen werden sie durch die Bi-
schöfl iche Präventionsbeauftragte durch entsprechende Angebote 
begleitet. 

5. Qualifi zierung von Präventionsfachkräften 

Um die Präventionsmaßnahmen bei den verschiedenen Rechtsträ-
gern voranzutreiben und unterstützend bei der Entwicklung und 
anschließenden Umsetzung des jeweiligen institutionellen Schutz-
konzeptes tätig werden zu können, werden entsprechend der Aus-
führungsbestimmungen zu § 12 PrävO Präventionsfachkräfte auf 
diözesaner Ebene ausgebildet. Deren Qualifi zierung umfasst 12 
Stunden. Während ihrer anschließenden Tätigkeit werden sie durch 
die Bischöfl iche Präventionsbeauftragte – in Zusammenarbeit mit 
Spitzen- und Dachverbänden durch entsprechende halbjährliche An-
gebote begleitet. 

6. Verantwortung 

Die Verantwortung für das Gesamtkonzept der Präventionsschu-
lungen im Bistum Essen liegt nach § 11 PrävO bei der/dem Prä-
ventionsbeauftragten. Dazu zählt die Verantwortung für die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung des Schulungskonzeptes, für die 
Durchführung der Schulung der Mitarbeiter in leitender Verantwor-
tung im Bistum Essen sowie für die Ausbildung und Begleitung der 
Schulungsreferenten/-referentinnen, die bei den verschiedenen 
Rechtsträgern die Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen schulen 
und gegebenenfalls weitere Multiplikatoren/innen ausbilden. 
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Die Inhalte des Schulungskonzeptes sind in Form einer Arbeitshilfe 
aufbereitet. Die Arbeitshilfe kann von den Rechtsträgern nach § 1 
Präventionsordnung für eigene Schulungen verwandt werden. Unter 
Berücksichtigung der verbindlichen inhaltlichen Mindeststandards 
für die zu behandelnden Themenbereiche können von den einzelnen 
Rechtsträgern nach Absprache mit der/dem Präventionsbeauftrag-
ten auch eigene Schulungsmaßnahmen konzipiert und durchgeführt 
werden.

Essen, 17. Oktober 2014
 

Dr. Andrea Redeker
Bischöfl iche Präventionsbeauftragte 
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WER SCHULT WEN?
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WER KANN SICH AUSBILDEN LASSEN?
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efährdungssituationen
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 A
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. S
en

sib
ilisieru

n
g

 fü
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rd
u

n
g

sm
om

en
te 
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n

d
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eg
ü

n
stig

en
d
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itu
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• 
W
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rbeits- und Tätigkeitsbereich
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Inhalte der Schulung
Them

enbereich C
: P

rävention und Intervention (Fortsetzung)
Z
iele: Kennenlernen von Präventionsm

aßnahm
en und H

andlungsleitfäden
bei Ü

bergriffen, Verdachtsfällen und G
renzverletzungen;

Kennen von U
nterstützungsm

öglichkeiten innerhalb und außerhalb der O
rganisation; H

andlungssicherheit gew
innen

In
h

alte (Intensiv)
In

h
alte (B

asis Plus)
In

h
alte (B

asis)
C

3
. K

om
m

u
n

ikation
s- u

n
d

 
       K

risen
m

an
ag

em
en

t 
• 

Verfahrensw
ege bei Verdachtsfällen

 -
B
ischöfl . B

eauftragte/r
 -

Festgelegter Verfahrensablauf
 -

M
eldepfl ichten

 -
U

ntersuchung im
 Rahm

en des  
    kirchlichen S

trafrechts
 -

Konsequenzen für Täter/innen
 -

H
ilfen für das O

pfer
 -

H
ilfen für betroffene G

dG
, Pfarreien

    und kirchliche Einrichtungen
• 

Juristische Verfahrensw
ege

• 
S
traf- und Erm

ittlungsverfahren
• 

U
nterstützung und B

eratung

C
3

. K
om

m
u

n
ikation

s- u
n

d
 

       K
risen

m
an

ag
em

en
t

 • 
U

nterstützung und B
eratung

C
3

. K
om

m
u

n
ikation

s- u
n

d
 

       K
risen

m
an

ag
em

en
t

 • 
U

nterstützung und B
eratung

U
nterpunkt C4 nur behandeln bei M

itarbeitern/
-innen in leitender Verantw

ortung

C4. Personalverantw
ortung

 
       und Prävention
• 

Entw
icklung und U

m
setzung eines

      institutionellen S
chutzkonzeptes

• 
A
usw

ahl von M
itarbeitern/innen

• 
Them

a in Einstellungsgesprächen bei
      H

auptberufl ichen
• 

Them
a in Erstgesprächen bei

      Ehrenam
tlichen

• 
U

m
gang m

it Führungszeugnis, S
elbst-

      auskunftserklärung &
 Verhaltenskodex

• 
Q

ualifi zierung von M
itarbeitern/innen

• 
Verantw

ortung für Aus- und Fortbildungen
• 

B
egleitung der M

itarbeiter/innen
• 

Präventionsfachkraft
• 

Krisenm
anagem

ent
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